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RS OGH 1958/9/17 2Ob259/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1958

Norm

ASVG §332 Abs4

Rechtssatz

Dem Sozialversicherungsträger ist es nicht verwehrt, in einer Unfallssache für einen Teil der Behandlung die konkrete

Kostenberechnung und für den anderen Teil die Pauschbeträge zu verlangen (siehe auch Geigel, Der Haftp<ichtprozeß

9.Auflage S 512).
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